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Der DStGB:  
Eine starke Stimme 
 
Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund vertritt die Interessen der 
deutschen Städte und Gemeinden. 
Auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
gibt er Kommunen eine starke 
Stimme und greift die Themen auf, 
die Bürger:innen vor Ort bewegen. 
 
Durch seine 17 Mitgliedsverbände 
sind 11 000 große, mittlere und 
kleinere Kommunen organisiert  
und vernetzt. Die Verbandsarbeit 
erfolgt parteiunabhängig und ohne 
staatliche Zuschüsse. Die Besetzung 
der Organe orientiert sich an dem 
Votum der Wähler bei den Kommu-
nalwahlen. 
 
Der DStGB ist »Kommunales Infor-
mationsnetzwerk« und sensibilisiert 
und mobilisiert Politik und Öffent-
lichkeit für kommunalpolitische In-
teressen.  
 
Er fungiert als »Kommunale Koordi-
nierungsstelle« für den permanen-
ten Erfahrungs- und Informations-
austausch unter den Mitgliedsver-
bänden. Nicht zuletzt ist der Ver-
band »Kommunales Vertretungsor-
gan« durch Repräsentation in zent-
ralen Organisationen. 

 
Die Wärmewende ist der schlafende 
Riese der Energiewende. Der Bereich 
der öffentlichen und privaten Gebäude 
hat eine zentrale Rolle für das Errei-
chen der Klimaschutzziele. Damit die 
Kommunen ihre Schlüsselrolle bei der 
Wärmewende erfüllen können, müs-
sen die erforderlichen planerischen, 
infrastrukturellen und finanziellen Vo-
raussetzungen geschaffen werden. 
Dies betrifft die Erstellung der Wärme-
pläne in den kommenden Jahren, vor 
allem aber den erforderlichen Umbau 
der Wärmeversorgungsinfrastruktur in 
den kommenden Jahrzenten. Die erfor-
derlichen Maßnahmen muss die Politik 
in einem verlässlichen und geordneten 
Prozess zusammen mit den Kommunen 
und Ländern gestalten und kommuni-
zieren. Anknüpfungspunkte sind das 
aktuell in der Gesetzgebung befindliche 
Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG). Richtig 
ist, dass die kommunale Wärmepla-
nung nun als Grundlage für die Maß-
nahmen des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) gemacht werden soll. Das Mitei-
nander von Wärmeplanung und Hei-
zungstausch ist essenziell, damit für 
Kommunen, Stadtwerke, Gebäudeei-
gentümerinnen und Wirtschaft vorher-
sehbare Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. 
 
Realistische Fristen schaffen 
Die Pflicht zur Wärmeplanung soll nach 
dem aktuellen Entwurf für Städte 
mit mehr als 100.000 Einwohnern bis 
Ende Juni 2026 und für die übrigen  
 

 
Kommunen bis Ende Juni 2028 vorlie-
gen. Angesichts der begrenzten perso-
nellen Kapazitäten in den Kommunal-
verwaltungen, aber auch bei den Pla-
nern in der Wirtschaft sollten die Fris-
ten zur Erstellung der Pläne bis Ende 
2026 bzw. 2028 verlängert werden. Be-
sonders für kleinere Kommunen mit 
weniger als 10.000 Einwohnern, die ak-
tuell auch von der Planungspflicht um-
fasst sein sollen, ist es nicht realistisch, 
dass alle bis Ende des Jahres 2028 ei-
nen Wärmeplan erstellen können. Je 
nach den kommunalen Gebietsstruktu-
ren in den Bundesländern müssten Ge-
meinden unter 100 Einwohnern Wär-
mepläne erstellen. 
 
Vereinfachtes Verfahren optimieren 
Deshalb ist es sinnvoll, für Gemeinden 
unter 10.000 Einwohnern ein verein-
fachtes Verfahren zu schaffen. Aller-
dings sollte bundesgesetzlich durch 
eine „Soll-Regelung“ anstatt einer 
„Kann-Regelung“ abgesichert werden, 
dass die Länder im Rahmen der Umset-
zung tatsächlich eine Wahlmöglichkeit 
für ein vereinfachtes Verfahren schaf-
fen. Darüber hinaus sollte für kleinere 
Kommunen anstelle einer Pflicht zur 
Wärmeplanung eine Opt-in-Regelung 
für eine Wärmeplanung geschaffen 
werden. Das würde die Planungsvor-
gänge zeitlich entzerren. 
 
Interkommunale  
Zusammenarbeit fördern 
Zudem sollte durch eine finanzielle För-
derung der interkommunalen Zusam-
menarbeit ein zusätzlicher Anreiz 

 

Keine Energiewende ohne Wärme-
wende: Kommunale Wärmewende  
erfolgreich gestalten! 

- Wärmeplanung einfach und unbürokratisch gestalten 

- Planung und Umsetzung finanzieren 

- Guten Förderrahmen für Wärmenetze schaffen 
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geschaffen werden, im kommunalen 
Verbund zu planen. So können planeri-
sche Ressourcen effizient eingesetzt 
und Infrastrukturlücken vermieden 
werden, indem Versorgungsgebiete 
über Gemeindegrenzen hinweg ge-
plant und umgesetzt werden können. 
Hierbei ist auch darauf zu achten, dass 
die Erstellung von Wärmeplänen nicht 
durch vergaberechtliche Restriktionen 
unnötig erschwert wird. Gerade klei-
nere Gemeinden müssen die Wärme-
planung und auch Maßnahmenumset-
zung grundsätzlich vergaberechtsfrei 
im Sinne einer In-House-Wärmepla-
nung an Nachbarkommunen und kom-
munalbeherrschte Stadtwerke/Unter-
nehmen übertragen können. Dies ist 
gesetzgeberisch klarzustellen. 
 
Pragmatische Umsetzbarkeit  
gewährleisten 
Im Sinne des Grundsatzes „Keep It Sim-
pel“ sollten die Planung flexibel und 
ortsangepasst erfolgen.  Es wird immer 
wieder Gebiete geben, in denen es ak-
tuell bzw. absehbar keine realistische 
Umsetzungsmöglichkeit gibt, etwa weil 
ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich be-
trieben werden kann. Deshalb sollte 
die vorgesehene Ausschlussmöglich-
keit von der Pflicht zur Planung es er-
möglichen, dass durch die Kommune 
eine Vorauswahl der Gebietskulisse für 
die Wärmeplanung erfolgen kann. 
 
Bürokratie vermeiden, vorhandene 
Pläne anerkennen 
Ebenso sollten keine überzogenen An-
forderungen an die Pflicht zur Erhe-
bung von (Gebäude scharfen) Daten für 
die Planung erfolgen. Die Erfahrungen 
mit vorhandener Planung zeigen, dass 
regelmäßig die bei den Energieversor-
gern existierenden Verbrauchsdaten 
für die Erstellung von Transformations-
plänen ausreichend sind. Im Übrigen 
muss bei vorhandener Planung sicher-
gestellt werden, dass diese im Sinne ei-
ner wohlwollenden Vergleichsregelung 
anerkannt werden, zumal wenn ihrer 
Erstellung eine staatliche Förderung 
zugrunde lag. 

Echte Technologieneutralität gewähr-
leisten 
Die Gewährleistung einer echten Tech-
nologieneutralität ist maßgeblich für 
eine bestmögliche Nutzung der spezifi-
schen örtlichen und regionalen Poten-
ziale und damit für die Akzeptanz ge-
genüber der Wärmewende. In diesem 
Sinne müssen Biomasse, Wasserstoff, 
unvermeidbare Abwärme und kalte 
Nahwärme gleichrangig bei der Nut-
zung erneuerbarer Wärme berücksich-
tigt werden. Zudem darf es keinen 
frühzeitigen Ausschluss der Nutzung 
des Energieträgers Wasserstoff im ver-
einfachten Verfahren geben. 
 
Biomasse gleichrangig fördern 
Im Rahmen der Förderung von Wärme-
netzen muss Biomasse als natürlicher 
Rohstoff vollständig als regenerativen 
Energieträger anerkannt werden. Die 
im aktuellen Gesetzentwurf vorgese-
hene Beschränkung des Einsatzes von 
Biomasse wie z. B. Holz bei neuen Wär-
menetzen ist nicht sachgerecht. Vor al-
lem in waldreichen Gebieten ist Holz 
ein vollwertiger regenerativer Energie-
träger der Wärmeversorgung, der 
durch kurze Transportwege nachhaltig 
eingesetzt werden kann. Demgemäß 
ist die bei neuen Wärmenetzen vorge-
sehene Begrenzung zu streichen, dass 
der Anteil der Biomasse an der der jähr-
lich erzeugten Wärmemenge je nach 
Netzlänge nicht 35 bzw. 25 Prozent 
übersteigen darf. 
 
Anschluss- und Benutzungszwang ab-
sichern 
Die Umsetzung der kommunalen Wär-
meplanung erfordert durch den Bau 
bzw. Ausbau von Wärme- und Wasser-
stoffnetzen erhebliche Investitionen, 
deren Refinanzierung gewährleistet 
werden muss. Dazu ist es unumgäng-
lich, dass bei einer Ausweisung eines 
Wärme- oder Wasserstoffnetzgebietes 
eine Anschluss- und Benutzungszwang 
erfolgen kann. Hierzu müssen Bundes- 
und Landesgesetzgebung so verzahnt 
werden, dass ein kohärenter und ver-
bindlicher Rechtsrahmen entsteht. 
 

Wärmepläne vollständig finanzieren 
Die landesgesetzliche Pflicht der Kom-
munen zur Erstellung von Wärmepla-
nung stellt eine neue Aufgabe dar, die 
vollständig ausgeglichen werden muss. 
Dabei ist insbesondere ein Fördersatz 
erforderlich, der den Aufwand in den 
Kommunen und die Preise am Markt 
sachgerecht widerspiegelt. Um bereits 
jetzt möglichst viele Wärmepläne zu 
fördern und die Wärmewende voran-
zubringen, bedarf es bereits im Rah-
men der Förderung auf der Grundlage 
der Kommunalrichtlinie eines Förder-
satzes, der die Kosten angemessen ab-
bildet. Ansonsten würde etwa die Pla-
nung in Gemeinden mit geringerer 
Siedlungs- bzw. Energiedichte, die mit 
höheren Kosten verbunden sein kann, 
verhindert. 
 
Guten Förderrahmenrahmen für Wär-
menetze schaffen 
Um den Ausbau der Wärmenetze wei-
ter zu forcieren, bedarf es einer verläss-
lichen, angemessenen und langfristig 
angelegten Investitionsförderung. Da-
bei müssen die unterschiedlichen kom-
munalen (Versorgungs-)Strukturen in 
verdichteten und ländlichen Räumen 
berücksichtigt werden. Gerade in länd-
lichen Räumen wird es erforderlich 
sein, aufgrund geringerer Anschluss- 
und Wärmebelegungsdichte die För-
derhöhe zu flexibilisieren. Daneben 
muss bei der Förderhöhe auch die un-
terschiedliche Finanzkraft der Kommu-
nen eine Rolle spielen und Vollförde-
rungen möglich sein. 
 
Kommunen nicht überfordern,  
sondern fördern und beraten 
Eines ist aber auch klar: aus der beson-
deren Rolle der Kommunen bei der Pla-
nung und Umsetzung der Wärme-
wende darf keine kommunale Erfül-
lungsverantwortung für die Realisie-
rung von Wärmenetzen bzw. die De-
karbonisierung von Gasnetzen abgelei-
tet werden. Diese ist keine kommu-
nale, sondern gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Durch eine Sonder-
förderprogramm für die annähernd 
180.000 kommunalen Liegenschaften 
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könnten bereits ein großes CO2-Min-
derungspotenzial im Gebäudebereich 
gehoben werden. Zugleich könnte die 
damit verbundene Vorbildwirkung für 
mehr Akzeptanz bei den Hauseigentü-
merInnen und Mietenden beitragen. 
 
Stadtwerke als Infrastrukturdienst-
leister stärken 
Für die Stadtwerke als kommunale Inf-
rastrukturdienstleister müssen die Vor-
gaben und Zwischenzielen bei den An-
forderungen an die Nutzung erneuer-
barer Energien in den Wärmenetzen 
erreichbar sein. Haftungsrisiken der 
Stadtwerke gegenüber Gebäudeeigen-
tümern, die infolge einer lokalen Aus-
weisung von Wasserstoffnetzgebieten 
entstehen können, müssen bundessei-
tig abgesichert werden. Durch ein Zu-
sammenspiel von Förderung und Regu-
lierung muss zudem ein verlässliches 
und damit gutes Investitionsklima für 
die Unternehmen im Bereich der 
Wärme- und Wasserstoffnetze ge-
schaffen werden. 
 

Perspektive für Gasnetze aufzeigen 
Im Interesse von Kommunen und kom-
munalen Unternehmen muss im Zuge 
der Etablierung des Rechts- und För-
derrahmens der Wärmewende zudem 
das Potenzial des Einsatzes Wasserstoff 
in der vorhandenen Gasnetzinfrastruk-
tur stets im Blick behalten werden. 
 
Quartiersansatz und ganzheitliche Lö-
sungen gesetzlich verankern 
Die Wärmewende wird nur gelingen, 
wenn auch eine zielgerichtete energe-
tische Sanierung des Gebäudebestan-
des erfolgt, die nicht allein das Einzel-
gebäude im Blick hat. Die Sanierung 
von Gebäuden und Gebäudekomple-
xen funktioniert besonders gut im 
Quartier, denn hier lassen sich echte 
Synergien erschließen. Quartiersbezo-
gene Sanierungen ermöglichen die 
schrittweise Umsetzung gesamtheitli-
cher Lösungen. Ihre Berücksichtigung 
ist im Ergebnis sowohl bei der Wärme-
planung als auch bei Effizienzstandards 

auf nationaler wie europäischer Ebene 
wesentlich. 
 
Gemeinsame Kommunikationsstrate-
gie auflegen 
Die Umsetzungsschritte der Wärme-
wende müssen vorhersehbar sein und 
dürfen weder die Kommunen noch die 
HauseigentümerInnen und Mietenden 
überfordern. Dazu bedarf es einer ge-
meinsamen Kommunikationsstrategie 
von Bund, Ländern und Kommunen 
über die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, Fördermöglichkeiten und Um-
setzungsoptionen vor Ort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mitgliedsverbände 
Bayerischer Gemeindetag | Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz | Gemeinde- und Städtebund Thüringen  Gemein-
detag Baden-Württemberg | Hessischer Städte- und Gemeindebund | Hessischer Städtetag | Niedersächsischer Städte- und 
Gemeindebund Niedersächsischer Städtetag | Saarländischer Städte- und Gemeindetag | Sächsischer  
Städte- und Gemeindetag | Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | Städte- und Gemeindebund Brandenburg  
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt | Städte- und Gemeindetag 
Mecklenburg-Vorpommern | Städteverband Schleswig-Holstein | Städtetag Rheinland-Pfalz 


